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Ich fasse meine Vorschlige kurz zusammen:

1. Regionalplanerisch ungerechtfertigte Erweiterungen vorhandener
und ausreichender Bauzonen sind kiinftig abzustellen.

2. Vorhandene tiberdimensionierte Bauzonen sind auf ein verantwort-
bares Ma@ zuriickzufiihren.

3. Bauland, das heifit Land in Bauzonen, ist im Prinzip zum Verkehrs-
wert zu besteuern. Gewisse Ausnahmen sind denkbar.

4. Als Korrelat dazu sind Giiterzusammenlegungen mit Aussiedlung
maoglichst vieler der erhaltenswerten Landwirtschaftsbetriebe durch-
zufiithren.

5. Im Prinzip ist keine Ortsplanung ohne Giiterzusammenlegung und
keine Giiterzusammenlegung ohne Ortsplanung durchzufithren, und
zwar parallel und aufeinander abgestimmt.

6. Giiterzusammenlegung und Aussiedlung sind als allgemein siedlungs-
politische Maflnahmen aufzufassen und daher besonders auch in
stadtischen Regionen anzuwenden, um die dringend notwendigen
groflen, zusammenhingenden Freihalteriume sichern und zweck-
mialig nutzen zu kénnen.

7. Gemal3 Vorschlag zur Revision des landwirtschaftlichen Boden-
rechtes ist auf eidgendssischer Ebene die Landwirtschaftszone ein-
zufithren, um eine saubere Ausscheidung von Siedlungsgebiet und
landwirtschaftlichem Kulturland zu erreichen.

Diese Ausscheidung ist nach Ansicht der Landesplaner die Voraussetzung
fiir eine sinnvolle und zweckmi@ige Nutzung des nicht vermehrbaren
Bodens.

LafBt uns dafiir kimpfen, dal} unser schones Land sein Gesicht nicht
ganz verliert!

Giiterzusammenlegungen und Planungsauigaben
aus der Sicht des Eidgendissischen Meliorationsamtes

Von Dipl. Ing. H. Meyer, Chef des Eidgendssischen Meliorationsamtes

Die Giiterzusammenlegungen gestern und heule

Vor noch nicht allzulanger Zeit galt die Giiterzusammenlegung auch
in ihrer neueren Form der Gesamtmelioration als lediglich die Landwirt-
schaft interessierende MaB3nahme. Ihr Ziel bestand darin, den Wirtschafts-
raum lidndlicher Gemeinden fiir eine mdglichst rationelle, vorwiegend
landwirtschaftliche Nutzung einzurichten. Andere Bediirfnisse, wie zum
Beispiel der Landbedarf fiir 6ffentliche Zwecke, wurden dabei nur bei-
laufig beriicksichtigt. Die Aufgaben des ausfithrenden Ingenieurs, der
Werkorgane und der Aufsichtsstellen waren klar umrissen.

Inzwischen haben sich die Verhiltnisse weitgehend geidndert. Die
landlichen Gegenden sind in zum Teil rapider Wandlung begriffen. Die
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technische und wirtschaftliche Entwicklung in der Landwirtschaft selbst-
brachte neue Anforderungen. Das enorme Wachstum der iibrigen Wirt-
schaft schuf das Bestreben, an der wachsenden Prosperitidt und deren
Begleiterscheinungen teilzunehmen, ein Trend, der sich auf dem Land je
nach der Region ganz verschieden bemerkbar macht. Wihrenddem im
Mittelland die Wohn- und Industriesiedelungen in die léindlichen Gegen-
den hinauswachsen und dabei meist wertvolles Kulturland beanspruchen,
finden sich im Berggebiet Gemeinden, die sich entvolkern, weil die LLand-
wirtschaft zu karge Existenzmdéglichkeiten bietet und andere Erwerbs-
quellen in erreichbarer Nihe nicht zu finden sind.

Mehr und mehr sind dort Fldchen zu sehen, die landwirtschaftlich
tiberhaupt nicht mehr genutzt oder dann an bevorzugten Lagen fiir
Ferienhausbauten usw. zu verlockenden Preisen verduflert werden. So
ist mancherorts etwas wie ein Goldrausch entstanden, indem jeder IL.and-
besitzer glaubt, in seinen Grundstiicken einen Anspruch zu ungehemmter
finanzieller Ausbeute zu haben. Die doppelte Funktion des Bodens als
landwirtschaftliche Produktionsgrundlage und Handelsware zugleich
zeigt sich nirgends deutlicher als in solchen Verhéiltnissen. Besonders
nachteilig — nicht nur fiir die Landwirtschaft — macht sich dann das
regellose Neben- und Durcheinander landwirtschaftlicher und nichtland-
wirtschaftlicher Nutzflichen bemerkbar. In solchen heute hdufigen Situa-
tionen sehen sich Behirden und Fachleute vor die Frage gestellt, ob hier
mit MaB3nahmen zur Forderung der Landwirtschaft, wie Giiterzusammen-
legungen und Aussiedelungen, iiberhaupt noch etwas zu erreichen und
wie dabei gegebenenfalls vorzugehen sei.

Die Inanspruchnahme des Bodens

fir die landwirtschaftliche Produktion,

als Standort sich ausdehnender anderer Wirtschaftszweige,

als Wohnort firr die zunehmende nichtlandwirtschaftliche Bevol-
kerung,

als Rohstofiquelle fiir das Baugewerbe sowie fiir militérische, Ver-
kehrs- und Erholungszwecke

mul} irgendwie geregelt und die verschiedenen Anspriiche miissen gegen-
einander abgewogen werden. Das ist nun Aufgabe der Planung. Sie will
ja fiir die verschiedenen sich meist konkurrenzierenden Nutzungszwecke
die geeigneten Zonen ausscheiden. Dazu eignet sich nun, dort, wo sie
tiberhauptin Frage kommt, die Giiterzusammenlegung. Als Operation zur
Erschliefflung und Neueinteilung des landwirtschaftlichen Bodens enthilt
sie in ihrer Verfahrensregelung auch ein geeignetes Konzept fiir die Aus-
scheidung der verschiedenen Nutzungszonen. So eingesetzt, ist und bleibt
die Giiterzusammenlegung nicht mehr eine reine landwirtschaftliche For-
derungsmalBnahme; sie ermoglicht vielmehr eine durchgreifende Struktur-
wandlung im lindlichen Raum und greift damit weit tiber ihren urspriing-
lichen Rahmen hinaus. Das fithrt zwangslaufig zur Frage, ob die gesetz-
lichen Grundlagen ihr eine solche Wirkungsbreite erlauben.
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Gesetzliche Grundlagen

Da auf eidgendssischem Boden kein Planungsgesetz besteht, miissen
die gesetzlichen Grundlagen beim Agrarrecht gesucht werden. Hier ist
vorab festzustellen, dal das heute giiltige Bodenrecht fiir die Losung
unserer Planungsaufgaben keinerlei Handhaben bietet. Der Entwurf fiir
das neue Bodenrecht dagegen wiirde diese bringen; ob und wie dieser die
verschiedenen Behandlungen tiberstehen wird, ist fraglich. Jedenfalls wird
aber das neue Gesetz noch einige Zeit auf sich warten lassen. Die Zeit
zur Schaffung einer Ordnung fiir den haushilterischen Umgang mit der
Mangelware Boden dringt aber. Vorderhand bleibt deshalb noch zu
prifen, was das Landwirtschaftsgesetz in dieser Hinsicht zu bieten ver-
mag. Im Ingre des Gesetzes wird gesagt, die Erhaltung eines gesunden
Bauernstandes und einer leistungsfihigen Landwirtschaft sei unter Wah-
rung der Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft zu fordern.
Darf nun hieraus abgeleitet werden, da Planungsaufgaben nicht iiber-
gangen, vielmehr die landwirtschaftlichen ForderungsmaBnahmen darauf
abgestimmt werden sollen?

Der Bundesrat hat dies in seinem Ausfiihrungserlall zum Abschnitt
Bodenverbesserungen des Gesetzes deutlich bejaht. Die Bodenverbes-
serungsverordnung vom 29. Dezember 1954 enthilt ndmlich in Artikel 1,
Absatz 5, die Bestimmung, wonach bei der Durchfithrung der Boden-
verbesserungsunternehmen nach Méglichkeit auf die Orts-, Regional- und
Landesplanung Riicksicht zu nehmen sei. Dem ist aber gleich beizu-
fiigen, daB} sich diese Riicksichtnahme nur so weit durchsetzen liBt, als
sie sich ihrerseits mit landwirtschaftlichen Belangen vereinbaren und
rechtfertigen 140t.

Die heute wirksamste Bestimmung ist in Artikel 703 ZGB enthalten,
der fiir gemeinschaftliche Bodenverbesserungsunternehmen, insbeson-
dere Giiterzusammenlegungen, den Beitrittszwang fiir Minderheiten ord-
net. Sein Absatz 4 iiberldfit es der kantonalen Gesetzgebung, die ent-
sprechenden Bestimmungen auch auf Baugebiet anzuwenden. Verschie-
dene Kantone haben bei der Erneuerung ihrer Meliorationsgesetzgebung
von dieser Ermachtigung in dem Sinne Gebrauch gemacht, da} sie die
Ausscheidung von Zonen fiir Bau- und andere nichtlandwirtschaftliche
Zwecke vor oder spitestens wihrend der Durchfithrung von Giiterzusam-
menlegungen vorschreiben. In einigen Kantonen wirken auch die Bau-
gesetzgebung und neuerdings der Gewisserschutz in dieser Richtung.

Damit haben sich die Kantone, Gemeinden und die Giiterzusam-
menlegungsunternehmen vorlidufig zu behelfen. Die heute mdéglichen
Losungen sind aber oft schon deshalb nicht befriedigend, weil noch immer
nicht verbindlich festgelegt werden kann, wo die Landwirtschaft ihren
dauernden Platz erhilt.

Fiir die Durchfithrung und Unterstiitzung von Férderungsmafinah-
men, wie Giiterzusammenlegungen, Siedlungen usw., sollte jedoch die
Erhaltung der Landwirtschaft noch fiir einige Dezennien gewihrleistet
sein. Bestehende Strukturmiingel diirfen nicht fixiert, miissen vielmehr
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verbessert werden. Die biuerlichen Betriebe sollten eine Grof3e erreichen,
die eine optimale Kombination der Produktionsfaktoren Land, Kapital
und Arbeitskraft erlaubt. Wo die Landwirtschaft keine ausreichenden
Erwerbsmdéglichkeiten zu bieten vermag, sind zusitzliche auf anderen
Erwerbszweigen zu schaffen. Eine solche Entwicklung neuer Formen des
Wirtschaftslebens auf dem Land muf} rechtzeitig geregelt werden, wenn
sie nicht auf falsche Bahnen geraten soll. Die Schaffung geeigneter
Rechtsgrundlagen ist daher dringend notwendig, wenn die im zweiten
Landwirtschaftsbericht gesteckten Ziele der Grundlagenverbesserung
innert niitzlicher Frist erreicht werden sollen.

Im Sinne dieser Feststellungen wiren zuhanden des neuen Boden-
rechts immer noch einige, wenn vielleicht auch unpopulére Postulate an-
zumelden. Es geht dabei einmal um den planungs- und strukturgerechten
Einsatz des Areals 6ffentlich-rechtlicher Korperschaften und weiter um
die Moglichkeit, bei Giiterzusammenlegungen und Aussiedlungen die
Pachtverhiltnisse so zu regeln, dafl Betriebe, die auf die Bewirtschaftung
von Pachtland angewiesen sind, auch mit ihrer Gesamtfliche — dhnlich
wie in Holland — arrondiert werden und bleiben kénnen. Es ist voraus-
zusehen, dal3 diese beiden Wiinsche wenig politische Chancen haben. Da
ihre Verwirklichung aber in manchen Fillen das Ergebnis der MaBnah-
men wesentlich verbessern kénnte, miissen sie von seiten der Fachleute
wenigstens zur Sprache gebracht werden.

Technische und organisaforische Fragen

Die eingangs geschilderte Wandlung der Giiterzusammenlegung zu
einem Instrument, das die Losung kulturtechnischer Aufgaben in den
weiteren Rahmen der Orts-, Regional- und Landesplanung stellt, ruft
auch noch etlichen organisatorischen, technischen Problemen. Einmal
setzt siec die Zusammenarbeit der Fachleute verschiedener Richtung fiir
die rechtzeitige Koordination der zutreffenden Maflnahmen voraus. Die
Gemeinden und Meliorationsgenossenschaften sind sodann in vielen Fil-
len dariiber aufzukliren, da auf eine Giiterzusammenlegung ohne voraus-
gehende oder spitestens gleichzeitige Bauzonung nicht eingetreten wird.
In diesem Zusammenhang werden sich dann die Fragen der Perimeter-
ziehung, der Schitzung und Zuteilung der in die verschiedenen Zonen
fallenden Grundstiicke stellen, die je nach Kanton nach verschiedenen
Verfahren behandelt werden.

Finanzierungsfragen

Schliellich stellt sich auch noch die Frage der Finanzierung der
koordinierten landwirtschaftlichen und iibrigen MaBnahmen. Hiefir
weist das Landwirtschaftsgesetz entsprechend seiner im Ingre3 festge-
legten Zweckbestimmung einen relativ engen Wirkungsbereich auf. Aus
Meliorationskrediten kénnen nur Mainahmen oder Teile von solchen sub-
ventioniert werden, die in erster Linie landwirtschaftlichen Bediirfnissen
entsprechen. Fiir diese Einschriankung ist oft wenig Verstidndnis zu finden,
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wenn die mit der kulturtechnischen Planung ausgelosten, meliorations-
fremden MaBnahmen wohl empfohlen aber nicht mitunterstiitzt werden
konnen.

Die Hiaufung der Kosten, die aus den koordinierten Mallnahmen zu
erwarten sind, machen die Finanzsorgen und Unterstiitzungswiinsche
der Gemeinden und Genossenschaften begreiflich. Zur Planung gehort
aber auch ein sorgfiltig abgewogenes Ausfithrungsprogramm mit zeit-
licher Staffelung der verschiedenen Arbeiten nach ihrer Dringlichkeit,
das auch auf die finanzielle Leistungsmdéglichkeit der Planungstriger ab-
gestimmt sein sollte.

Schlufbemerkungen

Die nach den neuen Gesichtspunkten konzipierte Ordnung der zweck-
miligen Bodennutzung in lidndlichen Gegenden sollte Bedingungen
schaffen, die eine organische und geordnete Weiterentwicklung offen-
lassen, jedenfalls nicht ausschlieBen. Fiir den landwirtschaftlichen Be-
reich ist somit die Zonung und Zuteilung so zu planen, dal} eine Anpas-
sung der Betriebe an die fortschreitende Rationalisierung, an sich éindernde
Marktverhiltnisse usw. nichts im Wege steht. Die bauliche Entwick-
lung der Gebiete sollte in Bahnen erfolgen, die das wertvolle Kulturland
nach Mdglichkeit schonen und die Gemeinden nicht mit kostspieligen
ErschlieBungen tberlasten.

Die so erreichbare Verbreiterung der wirtschaftlichen Grundlagen
vermag der Landbevélkerung neue Entwicklungsmdéglichkeiten zu 6finen.
Sie schafft ihr Gelegenheit zur Beteiligung an anderen Erwerbszweigen
und erleichtert so die Verbesserung der Infrastruktur. Neben der mate-
riellen Wohlfahrt fordert sie auch das Interesse an sozialen und kultu-
rellen Belangen. So wird die Zusammenarbeit bei der Gestaltung der
landlichen Ridume, die ja letzten Endes den Menschen dienen, allen zum
Segen gereichen.

Giiterzusammenlegung und Planung im Kanton Bern

Dipl. Ing. V. Gmiir, Chef des Meliorationsamtes des Kantons Bern

Wie Sie bereits gehért haben, kénnen wir in absehbarer Zeit nicht
mit einem neuen Bodenrecht rechnen und damit auch nicht auf eidgenos-
sischer Ebene mit verfassungs- beziehungsweise gesetzlich anerkannten
Landwirtschaftszonen.

Die Entwicklung geht aber trotzdem weiter. In gewissen Gebieten
des Mittellandes wachsen die Industriesiedlungen wie Pilze aus dem Boden
heraus. In den letzten zwei Jahren wird Orts-, Regional- und Landes-
planung grof3 geschrieben, auch von Leuten, die bis vor kurzer Zeit davon
gar nichts wissen wollten. Uberall werden Vortrige und Kurse iiber
Orts- und Regionalplanung gehalten. Politiker und Planer wetteifern um
die zweckmiBigsten Lésungen, und die Spekulanten freuen sich, dafl ihnen
vorliufig das Handwerk noch nicht gelegt werden kann.

264



	Güterzusammenlegungen und Planungsaufgaben aus der Sicht des Eidgenössischen Meliorationsamtes

